
Amt Boostedt-Rickling  Boostedt, 26.08.2021 
Der Amtsvorsteher Seite | 1 Az.: 01-032-4-13/2018-23 
 

 
 
Abkürzung: AV= Amtsvorsteher; Bm= Bürgermeister; GV= Gemeindevertreter; GV´in = Gemeindevertreterin; B= zur 

Gemeindevertretung wählbarer Bürger; B´in = zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerin. 

 

N i e d e r s c h r i f t  1 3 / 2 0 1 8 - 2 3  
über die 13. Sitzung des Amtsausschusses Boostedt-Rickling 

am Donnerstag, den 19. August 2021, um 20.00 Uhr 

in der Mehrzweckhalle des Sport- und Kulturheimes, Am Sportplatz, in Heidmühlen 

 

 öffentlicher Sitzungsteil    nichtöffentlicher Sitzungsteil 

 

Beginn der Sitzung: 20.00 Uhr  Ende der Sitzung: 21.19 Uhr  

 

I. Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Anwesende Mitglieder: 

 Stimmen-
anteil 

 Stimmen-
anteil 

1. AV Jörg Wrage (Groß 
Kummerfeld) als Vorsitzender 

4 8. GV Olaf Freese (Boostedt) 4 

2. Bm Geert Uwe Carstensen 
(Heidmühlen) 

3 9. GV Gernot Haase 
(Boostedt)  

4 

3. Bm Torsten Hamann (Latendorf) 3 10. GV Siegfried Hock 
(Rickling) 

3 

4. Bm Keno Jantzen (Rickling) 4 11. GV’in Bianka Mathiak-
Fürstenwerth i. V. f. GV Peter 
Windisch (Boostedt) 

4 

5. Bm Hartmut König (Boostedt) 4 12. GV Wolfgang Brückner 
(Boostedt) 

4 

6. Bm Wilhelm Möllhoff (Groß 
Kummerfeld) 

4 13. GV Rainer Hoop (Rickling)  

7. GV Günter Tüchsen i.V.f. Bm 
Jürgen Frank (Daldorf) 

3   

 

2. Es fehlten entschuldigt: 

Personalratsvorsitzende Petra Neustädt  

Stellv. Schiedsfrau Bianka Schrickel 

GV Peter Windisch (Boostedt) 

3. Es fehlten unentschuldigt: 

GV’in Christiane Abromeit (Rickling)  

 

4. Gäste 

GBA Ingrid Timm  
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5. Von der Amtsverwaltung hinzugezogen: 

LVB Sven Plucas 

Amtsangestellte Lena Dittmer 

 

diese zugleich als Protokollführerin.  

 

II. Tagesordnung 

 

I. Öffentlicher Teil  

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und 
Beschlussfähigkeit 

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung 

3. Genehmigung der Niederschrift (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil) über die Sitzung 
am 18.03.2021 

4. Einwohnerfragezeit 

5. Berichte 

a) Amtsvorsteher 

b) Leitender Verwaltungsbeamter 

6. Bestellung einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 14 (Gemeinden Daldorf, Groß 
Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf und Rickling)  

7. Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 2020  

8. Beschluss der Jahresrechnung 2020  

9. AktivRegion „Holsteiner Auenland“  

a) Teilnahme an der EU-Förderperiode 2023-2027/29 – Bereitschaftserklärung  

b) Erstellung einer gebietsbezogenen integrierten Entwicklungsstrategie – Bereitstellung 
von öffentlichen Kofinanzierungsmitteln  

c) Regionalbudget 2022 – Bereitstellung von öffentlichen Kofinanzierungsmitteln  

10. Bekanntmachungen und Verschiedenes 

II. Nichtöffentlicher Teil 

11. Personalangelegenheiten 

a) Personalbericht des LVB 

b) Genehmigung der Einstellung einer Sachbearbeiterin (SB) im Vorzimmer des LVB 
und Bm der Gemeinde Boostedt  

c) in der Finanz- und Bauverwaltung  

d) Bestellung einer stellvertretenden Kassenverwalterin  

12. Anfragen, Verschiedenes 

III. Öffentlicher Teil  

13. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 
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III. Beratungsinhalte und Beschlüsse 

TOP 1 – Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der  
               Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

Beschluss:  

Der Vorsitzende AV Jörg Wrage eröffnet die Sitzung um 20.00 Uhr. Er begrüßt 
die Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristgerecht zur Sitzung geladen 
war und die Beschlussfähigkeit mit 47 von 50 Stimmenanteilen besteht. Die 
entschuldigt fehlenden Amtsausschussmitglieder Bm Jürgen Frank werden von 
GV Günter Tüchsen aus Daldorf und GV Peter Windisch von GV’in Bianka 
Mathiak-Fürstenwerth aus Boostedt vertreten. GV’in Christiane Abromeit aus 
Rickling hat keine*n Stellvertreter*in entsandt 

Vor dem Einstieg in die weiteren Punkte der Tagesordnung bittet AV Jörg Wrage 
der kürzlich verstorbenen, langjährig im und für das Amt wirkenden 
Persönlichkeiten zu gedenken. Die Anwesenden erheben sich zu Ehren des 
verstorbenen ehemaligen Amtsvorstehers Günter Timm († 18.05.2021), des 
ehemaligen Mitgliedes des Amtsausschusses Hans-Günter Piechotta 
(† 26.05.2021) und des ehemaligen leitenden Verwaltungsbeamten des Amtes 
Rickling Herrn Günther Papke († 15.04.2021) von ihren Plätzen. 

 

 

 

TOP 2 – Änderungsanträge zur Tagesordnung 

Beschluss: 

Auf Antrag des Vorsitzenden beschließt der Amtsausschuss die 
Tagesordnungspunkte 11. „Personalangelegenheiten“ und 12. „Anfragen, 
Verschiedenes“ in einem nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. 

 

 

Bearb.  durch: 

LVB z.A. 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 47 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 3 – Genehmigung der Niederschrift (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil) über  
    die Sitzung am 18.03.2021 

Beratungsinhalt: 

Einwände gegen die Niederschrift werden nicht erhoben.  

Bearb.  durch: 

LVB z.A. 

Beschluss:  

Die Niederschrift über die Sitzung vom 18.03.2021 (öffentlicher und 
nichtöffentlicher Teil) wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 47 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 4 – Einwohnerfragezeit 

 

Beratungsinhalt: 

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen keine Wortmeldungen vor.  
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TOP 5 – Berichte 

 

TOP 5a) – Amtsvorsteher 

 

Beratungsinhalt: 

Der Bericht des Amtsvorstehers ist stichwortartig der Niederschrift als Anlage 1 
beigefügt. 

 

 

 

TOP 5b) – Leitender Verwaltungsbeamter 

 

Beratungsinhalt: 

LVB Sven Plucas liest den Bericht vor und beantwortet Fragen.  

Der Bericht des Leitenden Verwaltungsbeamten ist der Niederschrift als Anlage 2 
beigefügt. 

 

TOP 6 –Bestellung einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 14 (Gemeinden  
   Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf und Rickling)  

 

Beratungsinhalt: 

AV Jörg Wrage berichtet, dass Herr Wagner seit 2008 ehrenamtlich als 
Schiedsmann für den Schiedsamtsbezirk 14 tätig ist. Zum 31.05.2021 wolle er 
seine Tätigkeiten als Schiedsmann für den Wahlbezirk 14 niederlegen. Nach 
erfolgter Bekanntmachung habe sich die Stellvertreterin Frau Bianca Schrickel 
beworben. Bereits im Mai hat eine Übergabe der Unterlagen stattgefunden. 
Offiziell scheidet Herr Wagner erst aus, wenn die neue Schiedsperson durch das 
Amtsgericht Segeberg vereidigt wurde.  

: 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Der Amtsausschuss des Amtes Boostedt-Rickling beschließt, Frau Bianca 
Schrickel für die Dauer der Wahlzeit von 5 Jahren zur Schiedsfrau des 
Schiedsamtsbezirkes 14 zu wählen.  

A03.1.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 47 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 7 – Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 2020  

 

Beratungsinhalt: 

Die im Protokoll des Personal- und Finanzausschusses unter TOP 6 am 
17.06.2021 zur Genehmigung empfohlenen über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben 2020 über die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 16.715,11 EUR 
werden vom Vorsitzenden erläutert. Die Verwahrgebühren für Geschäftskonten 
sowie die gestiegenen Ausgaben zur Unterbringung von Fundtieren sind 
demzufolge die höchsten Überschreitungen.  
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Durch die Corona-Pandemie seien die Tierheime jedoch an ihrer 
Kapazitätsgrenze, so dass aktuell mit einer Herabsetzung der Ausgaben zur 
Unterbringung von Fundtieren nicht zu rechnen sei.  

Beschluss: 

Der Amtsausschuss beschließt, die unabweisbaren über- und außerplanmäßigen 
Ausgaben des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 16.715,11 EUR gemäß § 82 
Gemeindeordnung zu genehmigen. 

Bearb.  durch: 

A02.1.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 47 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 8 – Beschluss der Jahresrechnung 2020  

 

Beratungsinhalt: 

Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2020 schließt im Verwaltungshaushalt 
mit Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben von jeweils 2.767.083,42 EUR und im 
Vermögenshaushalt mit Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben von jeweils 
41.631,66 EUR ab. 

GV Gernot Haase fragt nach den Gründen, warum die Rücklage nicht in geplanter 
Höhe in Anspruch genommen wurde. Die Kämmerei wird gebeten, eine 
entsprechende Information nachzureichen. 

 

 

 

 

 

A02.1.1 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Die Jahresrechnung 2020 wird wie vorgelegt und erläutert genehmigt.  A02.1.1 
 

Abstimmungsergebnis: dafür: 47 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 9 – AktivRegion „Holsteiner Auenland“  

 

TOP 9a) – Teilnahme an der EU-Förderperiode 2023-2027/29 – Bereitschaftserklärung  

Beratungsinhalt: 

Im Juni hat der Personal- und Finanzausschuss über die Teilnahme an der EU-
Förderperiode 2023-2027/29 beraten. AV Jörg Wrage erläutert den Sachverhalt.  

 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Das Amt Boostedt-Rickling erklärt sich bereit, als Teil der Gebietskulisse und 
Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) AktivRegion „Holsteiner Auenland“ e.V. 
an der EU-Förderperiode für die Jahre 2023-2027/29 teilzunehmen.  

Jährliche Mitgliedsbeiträge je Einw. werden erst nach Fertigstellung und 
Annahme der integrierten Entwicklungsstrategie und Bekanntgabe der 
Förderrahmenbedingungen von der LAG festgelegt werden können.  

 

Die Finanzierungszusage steht unter dem Vorbehalt des jeweiligen 
Haushaltsbeschlusses.  

 

 

A02.1.1 

LVB 
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TOP 9b) – Erstellung einer gebietsbezogenen integrierten Entwicklungsstrategie –  
       Bereitstellung von öffentlichen Kofinanzierungsmitteln  

 

Beratungsinhalt: 

Die Erstellung einer gebietsbezogenen integrierten Entwicklungsstrategie ist eine 
Voraussetzung für die Teilnahme einer AktivRegion am EU-Förderprogramm. Auf 
Grundlage der Erfahrungen im Zuge der Strategieerstellung zur 
vorangegangenen Förderperiode wird mit Gesamtkosten von rd. 67 T€ gerechnet. 
Sie wird mit max. 75% aus GAK-Mitteln gefördert, sodass die AktivRegion einen 
Eigenanteil von rd. 17.000 € aufzubringen hätte. Der Anteil für das Amt Boostedt-
Rickling als Mitglied der LAG AktivRegion „Holsteiner Auenland“ e.V. liegt bei rd. 
1.900 €. Die Kostenverteilung erfolgt auf Grundlage der Einwohnerzahlen der 
Mitglieder.  

Die Mitglieder des Holsteiner Auenland können an den lokalen Workshops zur 
Strategieentwicklung teilnehmen. Aktuell befinde sich dies in der Vorbereitung.  
LVB Sven Plucas wird die Workshop Termine bekanntgeben und ruft zu einer 
freiwilligen Teilnahme auf. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVB  

 

Beschluss: Bearb.  durch: 

Als Teil der Gebietskulisse der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) AktivRegion 
Holsteiner Auenland erklärt sich das Amt Boostedt-Rickling bereit, die 
Finanzierung der gebietsbezogenen integrierten Entwicklungsstrategie zur 
Förderperiode 2023-2027/29 finanziell auf Grundlage der Einwohnerzahl zu 
unterstützen. 

An der Sonderumlage zur Kofinanzierung des Eigenanteils an der 
Strategieentwicklung beteiligt sich das Amt Boostedt-Rickling im Haushaltsjahr 
2022 mit einem Umlagebeitrag von 0,13 €/Einw. 

Die Finanzierungszusage steht unter dem Vorbehalt des Haushaltsbeschlusses 
für das Haushaltsjahr 2022. 

Sollten die benötigten Kofinanzierungsmittel bereits im Haushaltsjahr 2021 
abfließen, wird bereits jetzt einer überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt. 

 

Abstimmungsergebnis:      dafür: 44          dagegen: 0        Enthaltungen: 3 

 

 

A02.1.1 

LVB 

TOP 9c) – Regionalbudget 2022 – Bereitstellung von öffentlichen Kofinanzierungsmitteln  

 

Beratungsinhalt: 

Der Ausschussvorsitzende Jörg Wrage berichtet, dass die AktivRegion 
Holsteiner Auenland bereits in 2019 beschlossen hatte, das Förderangebot für 
2020 um ein sogenanntes „Regionalbudget“ zu erweitern. Ergänzend zum 
Grundbudget konnten damit erstmalig auch Kleinprojekte mit einer 
Mindestfördersumme von 2.000 € gefördert werden. Bei einer Förderung aus 
dem Grundbudget hingegen beträgt die Mindestfördersumme 7.500 € für 
öffentliche Träger bzw. 3.000 € für private Träger.  

Für die Nutzung des Regionalbudgets sind Eigenmittel von 10% des 
Gesamtbudgets durch die Mitglieder der AktivRegion zur Verfügung zu stellen. 
In 2021 sind die Eigenmittel über eine Sonderumlage der Mitglieder der „LAG 

 Bearb.  durch: 
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AktivRegion Holsteiner Auenland e.V“ finanziert worden. 5.700 € stelle das Amt 
Boostedt-Rickling 2021 auf Grundlage seiner Einwohnerzahlen als 
Finanzierungsanteil zur Verfügung.  

Um auch in 2022 ein Regionalbudget in maximaler Höhe von 200.000 € zur 
Verfügung stellen zu können, bedarf es erneut einen Kofinanzierungsanteil von 
10% (20.000€).  

Auf Grundlage der Einwohnerfortschreibung zum 30.09.2020 beträgt der 
Kofinanzierungsanteil zum Regionalbudget 2022 für das Amt Boostedt-
Rickling rd. 5.400 €.  

Beschluss:  Bearb.  durch: 

Als Teil der Gebietskulisse der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) AktivRegion 
Holsteiner Auenland erklärt sich das Amt Boostedt-Rickling bereit, das 
Regionalbudget 2022 finanziell auf Grundlage seiner Einwohnerzahl zu 
unterstützen.  

An der Sonderumlage zur Kofinanzierung des Eigenteils am Regionalbudget 
2022 und dem Honorarauftrag zur Antragsabwicklung beteiligt sich das Amt 
Boostedt-Rickling im Haushaltsjahr 2022 mit einem Umlagebeitrag von 
0,39 €/Einw. 

Die Finanzierungszusage steht unter dem Vorbehalt des 
Haushaltsbeschlusses für das Haushaltsjahr 2022.  

 A02.1.1 

LVB 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 47 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 10 – Bekanntmachungen und Verschiedenes 

 

Beratungsinhalt: 

1. GV Wolfgang Brückner berichtet, dass die Gemeinde Boostedt den 
Wunsch hat, die Wasser- und Abwassergebühren künftig über das Amt 
kalkulieren zu lassen. Aktuell werden die anfallenden Tätigkeiten über 
einen Dienstleister ausgeführt, jedoch wurde dies im 
Gemeindeprüfungsbericht bemängelt und eine Abwicklung über die 
Amtsverwaltung angeregt. Das Amt prüft die aktuelle personelle 
Auslastung und wird eine Rückmeldung geben.   
 

2. Auf Nachfrage wird berichtet, dass die planmäßige Stellenausschreibung 
einer Techniker*in-Stelle im Herbst 2021 durchgeführt wird.  

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

A02.1.1 

 

An dieser Stelle der Sitzung wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Inhalt der 
Beratungen zu den Tagesordnungspunkten 

 

11. Personalangelegenheiten 

12. Anfragen und Verschiedenes  

 

Ist dem nichtöffentlichen Teil der Niederschrift zu entnehmen. 
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TOP 13 – Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

 

Beratungsinhalt: 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit um 21.19 Uhr berichtet der 
Vorsitzende, dass im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschlossen wurde, die 
Einstellungen einer Sachbearbeiterin im Vorzimmer/Kanzlei und einer 
Sachbearbeiterin in der Anlagenbuchhaltung vorzunehmen. Ferner wurde die 
Bestellung einer stellvertretenden Kassenverwalterin beschlossen.  

Bearb.  durch: 

LVB z. A. 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 21.19 Uhr. 

 

g.g.u. 

 

____________________________     __________________________ 

Vorsitzender        Protokollführerin 


